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Lernfeld 1 Lernfeld 1
Die Rolle als Auszubildende im Betrieb mitgestalten und 
einen Betrieb präsentieren

1 Duales Ausbildungssystem

1.1 Ausbildender, Ausbilder, Auszubildender

(1) Begriffe Ausbildender und Ausbilder

■ Ausbildender ist derjenige, der einen Auszubildenden zur Be-
rufsausbildung einstellt.

Beispiel: 

Laura Zeiler wird von der Metallbau Thomas Hutter GmbH aus-
gebildet. Die Metallbau Thomas Hutter GmbH ist Ausbildender.

■ Ausbilder ist derjenige, der vom Ausbildenden mit der Durch-
führung der Ausbildung beauftragt wird.

Beispiel: 

In der Einkaufsabteilung wird Laura Zeiler von der Angestellten 
Ella Freiberg ausgebildet. Ella Freiberg ist Ausbilderin.

Ausbilden darf nur, wer persönlich und fachlich geeignet ist. Die fachliche Eignung des 
Ausbilders setzt vor allem die Beherrschung der für den jeweiligen Beruf erforderlichen 
Fertigkeiten und Kenntnisse voraus.

Die Ausbilder vermitteln die Fertigkeiten und Kenntnisse, die zur Erreichung des Ausbil-
dungsziels erforderlich sind. Ferner muss der Ausbildungsbetrieb in der Lage sein, die 
wesentlichen Inhalte der Ausbildung zu vermitteln.

(2) Begriff Auszubildender

Auszubildender ist derjenige, der 
einen anerkannten Ausbildungsberuf 
aufgrund der Ausbildungsordnung er-
lernt.

Beispiel: 

Laura Zeiler schließt mit der Metall-
bau Thomas Hutter GmbH einen 
Ausbildungsvertrag als Kauffrau für 
Büromanagement ab. Laura Zeiler ist 
Auszubildende.

Achtung, nicht
verwechseln:

Ausbildender
Ausbilder

Auszubildender

LS 1
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Berufs- Berufs- 
FACHLICHEFACHLICHE  
KompetenzKompetenz

Anforderungen an Auszubildende. Ein großes Unternehmen für Kunststoffverarbeitung 
umschreibt z. B. die Anforderungen an Auszubildende auf seiner Internetseite folgender-
maßen: 

„Die Voraussetzung für die Bewerbung bei uns 
sind eine abgeschlossene Schulausbildung mit 
guten schulischen Leistungen. Die Fähigkeit 
zur Teamarbeit ist ebenso wichtig wie ein hohes 
Verantwortungsbewusstsein. Wir möchten Aus-

zubildende gewinnen, die überdurchschnittlich 
motiviert und engagiert sind. Neben den schuli-
schen Leistungen interessiert uns vor allem die 
Persönlichkeit der Bewerber.“

1.2 Berufsbildungsgesetz, Ausbildungsordnung und Ausbildungsplan

(1) Berufsbildungsgesetz

Das Berufsbildungsgesetz [BBiG] regelt die Berufsausbildung, die berufliche Fortbildung 
und die berufliche Umschulung. Die Ausbildung in den verschiedenen Ausbildungsberu-
fen ist durch die Ausbildungsordnung geregelt.

(2) Ausbildungsordnung

Die Ausbildungsordnung ist die Grundlage für eine geordnete und einheitliche Berufsaus-
bildung in anerkannten Ausbildungsberufen. Sie legt die Inhalte eines Ausbildungsberufs 
fest.

Bezeichnung des Ausbildungsberufs

z. B. Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement

Ausbildungsdauer

Sie soll nicht mehr als drei und nicht weniger als zwei 
Jahre betragen.

Ausbildungsberufsbild

Es enthält die Fertigkeiten und Kenntnisse, die 
Gegenstand der Berufsausbildung sind.

Ausbildungsrahmenplan

Dies ist eine Anleitung zur sachlichen und zeitlichen 
Gliederung der Fertigkeiten und Kenntnisse.

Prüfungs anforderungen

Verordnung über 
die Berufsausbildung

Für einen anerkannten Ausbildungsberuf darf nur nach der Ausbildungsordnung ausge-
bildet werden [§ 4 II BBiG]. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur in anerkannten Ausbil-
dungsberufen ausgebildet werden.
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(3) Ausbildungsplan

Der Ausbildungsplan regelt die sachli-
che und zeitliche Berufsausbildung im 
Betrieb. Der Ausbildungsplan wird von 
jedem Ausbildungsbetrieb eigenständig 
erstellt. Er muss jedoch abgestimmt sein 
mit dem Ausbildungsberufsbild, dem Aus-
bildungsrahmenlehrplan sowie den Prü-
fungsanforderungen.

Ausbildungsplan

Rahmenlehrplan

Berufsschule

Ausbildungsrahmenplan

Er beinhaltet die sachliche und zeitliche 
Gliederung der Berufsausbildung.

Der Ausbildungsrahmenlehrplan wird 
in einen betrieblichen Ausbildungsplan 
umgesetzt, der die Grundlage für die 
individuelle Ausbildung im Betrieb bil-
det.

Betrieb

Er ist Grundlage für den berufsbezoge-
nen Unterricht in der Berufsschule und 
ist zeitlich und inhaltlich mit dem Ausbil-
dungsrahmenlehrplan abgestimmt.

Zusammenarbeit
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Zwei Säulen der Ausbildung
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1.3 Berufsausbildungsvertrag

(1) Begriff kaufmännischer Auszubildender

Kaufmännischer Auszubildender ist, wer in einem Betrieb zum Erlernen kaufmänni-
scher Tätigkeiten angestellt ist.

(2) Abschluss des Berufsausbildungsvertrags

Vor Beginn der Berufsausbildung ist zwischen dem Ausbildenden und dem Auszubilden-
den ein Berufsausbildungsvertrag zu schließen.

Der Ausbildungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen 
zustande. Ist der Auszubildende noch nicht volljährig und damit nicht voll geschäftsfähig, 
bedarf der Vertrag der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters (in der Regel der Eltern).

Unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrags, spätestens vor Beginn der 
Berufsausbildung, hat der Ausbildende den wesentlichen Inhalt des Vertrags schriftlich nie-
derzulegen [§ 11 I, S. 1 BBiG]. Der Vertrag ist vom Ausbildenden, vom Auszubildenden
und – wenn der Auszubildende noch minderjährig ist – von dessen gesetzlichem Vertreter
zu unterzeichnen. Dem Auszubildenden und dessen gesetzlichem Vertreter ist unverzüglich 
eine Ausfertigung der unterzeichneten Niederschrift auszuhändigen [§ 11 III BBiG].

Der Berufsausbildungsvertrag muss folgende Vertragsinhalte enthalten:

sachliche und zeitliche 
Gliederung sowie Ziel 
der Berufsausbildung

Voraussetzungen, unter denen 
der Berufsausbildungsvertrag 

gekündigt werden kann

Berufstätigkeit,
für die ausgebildet 

werden soll

Beginn und
Dauer der

Berufsausbildung

überbetriebliche
Ausbildungsmaßnahmen

Zahlung und
Höhe der

Ausbildungsvergütung

Hinweis auf anwend-
bare Tarifverträge und 

Betriebsvereinbarungen

Form des Ausbildungs-
nachweises (schriftlich 

oder elektronisch)

Dauer der regel-
mäßigen tägli-

chen Arbeitszeit

Dauer der
Probezeit

Dauer des 
Urlaubs
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Lernfeld 2 Lernfeld 2 Aufträge bearbeiten

zur norm-
gerechten Gestaltung 
des Schriftverkehrs
siehe Berufspraktische 
Kompetenz, Lernfeld 2: 
Aufträge bearbeiten

Teilprozesse der Auftrags-
bearbeitung

Grundlagen

Anfrage

Angebot

Auftrag

Auftrags-
bestätigung

Versand

Rechnung

Zahlung

Nachhaltigkeit

Betriebswirtschaftliche Inhalte 
von Lernfeld 2

■ Kaufmännisches Rechnen
■ Rechts- und Geschäftsfähigkeit
■ Rechtsgeschäfte
■ Kaufvertrag

■ Begriff, Inhalt und Form der Anfrage
■ Prüfung der Anfrage
■ Von der Anfrage zum Angebot

■ Begriff Angebot
■ Bindung an ein Angebot
■ Inhalte des Angebots: Art, Güte, Menge, 

Beschaffenheit, Preise, Rabatte, Bonus, 
Liefer- und Zahlungsbedingungen

■ Vom Angebot zum Auftrag

■ Begriff Auftrag
■ Realisierbarkeit des Auftrags
■ Von der Bestellung zur

Auftragsbestätigung

■ Begriff Auftragsbestätigung
■ Erstellen der Auftragsbestätigung
■ Von der Auftragsbestätigung 

zum Lieferschein und zur 
Rechnung

■ Waren bereitstellen
■ Funktionen der Verpackung
■ Lieferschein
■ Lieferschein erstellen

■ Erstellen einer Rechnung
■ Inhalt und Aufbau einer Rechnung
■ Rechnung erstellen

■ Überwachung und Kontrolle des 
Zahlungseingangs

■ Zahlungseingang mit Konto-
auszug

■ Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit
■ Sustainable Development Goals (SDGs)
■ Nachhaltigkeit im Verkauf

Zu den mit dem IUS -Symbol gekennzeichneten Prozessschritten werden über die Internetseite des ZSL 
(Zentrum für Schulqualität und Lehrerfortbildung Baden-Württemberg) praxiserprobte Unterrichtsmaterialien für den Einsatz einer Inte-
grierten Unternehmenssoftware angeboten: https://integrus.de/.

144444444442444444444444444434444444444444442444444444445

IUS

IUS
Falls Lagervorrat 
nicht ausreicht: siehe
hierzu LF 4 in Band 2

IUS

IUS

IUS

IUS

IUS
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1 Kaufmännische Rechenverfahren

1.1 Dreisatz

(1) Dreisatz mit geradem Verhältnis

Beispiel: 

Der Verkaufserlös für 108 kg eines Artikels beträgt 345,60 EUR.

Aufgabe:

Berechnen Sie den Verkaufserlös für 42 kg.

Lösung:

Gegeben: 108 kg bringen einen Erlös von 345,60 EUR Bedingungssatz

Gesucht: 42 kg bringen einen Erlös von x     EUR Fragesatz

x =   
345,60 · 42___________

108
   = 134,40 EUR Bruchsatz

Ergebnis: Der Verkaufserlös von 42 kg beträgt 134,40 EUR.

Allgemeiner Lösungsweg

■ Schreiben Sie den Bedingungssatz so auf, dass die gefragte Größe am Ende des Satzes steht.

■ Schreiben Sie den Fragesatz darunter. Achten Sie darauf, dass gleiche Bezeichnungen (z.B. kg, 
EUR, m usw.) immer untereinander stehen.

■ Bei der Erstellung des Bruchsatzes ist von dem gegebenen Wert (Erlös für 108 kg) auszugehen. 
Er ist dann immer auf den Wert einer Einheit zurückzuführen (Erlös für 1 kg), und anschließend 
ist der Wert für die gesuchte Mehrheit zu berechnen (Erlös für 42 kg ≙ x EUR). Die Erstellung 
des Bruchsatzes erfolgt also über die folgenden drei Sätze:

1. Satz: 108 kg bringen einen Erlös von 345,60 EUR

2. Satz:   1 kg bringt einen Erlös von   
345,60_______

108
   EUR

3. Satz:  42 kg bringen einen Erlös von    
345,60 · 42___________

108
   EUR

■ Beim 2. Satz gilt im Verhältnis zum 1. Satz: Je weniger, desto weniger. (Je weniger 
verkauft wird, desto niedriger ist der Erlös.) Es handelt sich um ein gerades Ver-
hältnis. Es wird dividiert.

■ Beim 3. Satz gilt im Verhältnis zum 2. Satz: Je mehr, desto mehr. (Je mehr verkauft 
wird, desto höher ist der Erlös.) Es handelt sich um ein gerades Verhältnis. Es wird 
multipliziert.

LS 1

je weniger, desto weniger

je mehr, desto mehr
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